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24/01 Strafgesetzbuch

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

FamLAG 1967 §2 Abs5 litc

StGB §21 Abs1

Rechtssatz

Dem - ausschließlich die Haushaltszugehörigkeit nach § 2 Abs. 5 lit. c FLAG 1967 betre9enden - Erkenntnis des

Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Dezember 2009, 2006/13/0092, ist zu entnehmen, dass eine "Anstaltsp>ege" iSd § 2

Abs. 5 lit. c FLAG 1967 auch dann vorliegt, wenn sich ein Kind im Maßnahmenvollzug nach § 21 Abs. 1 StGB beAndet,

wobei es hier für die Erfüllung des Kriteriums der Anstaltsp>ege nicht darauf ankommt, wer die Kosten der

Unterbringung trägt.
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